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Vorwort.

In Folge -er, im Jahre 1900 beschlossenen Veränderungen der 
Unfallversicherungs-Gesetze muß sich die Inanspruchnahme der ärzt
lichen Thätigkeit für die Zwecke der Unfallversicherung bedeutend 
steigern, und auch der Kreis der Aerzte, die durch die Unfallversicherung 
beschäftigt werden, sich wesentlich vergrößern. Schon allein die Be
stimmung, daß in der Mehrzahl aller Fälle vor der Feststellung der 
Unfallentschädigung der behandelnde Arzt des Verletzten gehört werden 
muß, wird jeden Arzt, der überhaupt in Arbeiterkreisen Praxis ausübt, 
häufig in die Lage bringen, sich gutachtlich über einen Unfallverletzten 
äußem zu müssen.

Daher hielt es der Verfasser für nicht ganz werthlos, die nach
folgenden Gesetze so zu erläutern, daß die vielfachen engen Beziehungen 
zwischen der ärztlichen Thätigkeit und der medicinischen Wissenschaft 
einerseits und den Unfallversichemngs-Gesetzen andererseits für jeden, 
auch nicht ärztlichen, Leser klar zu Tage treten, und dem Arzte das, 
zur Ausübung seiner Thätigkeit in Unfallverfichenrngs-Angelegenheiten 
nothwendige Verständniß der Gesetze und der maaßgebenden Recht
sprechung erleichtert wird.

Berlin, Ostem 1902.

Der Verfasser.
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Einleitung.

Hand in Hand mit dem in der zweiten Hälfte des vorigen 
Jahrhunderts beginnenden, ungeahnten Aufschwünge der Industrie, 
der durch die allgemeine Verwendung der Dampfkraft und die viel
fache Verdrängung des Handbetriebes durch maschinelle Einrichtungen 
hervorgerufen wurde, machte sich als sehr unerwünschte Begleit
erscheinung eine außerordentliche Vermehrung der durch die Betriebs
arbeit bei gewerblichen Arbeitern verursachten Betriebsunfälle bemerk
bar. Diese Thatsache und der Wunsch, der Noth einigermaßen 
vorzubeugen, die fast unausbleiblich über den verunglückten Arbeiter 
und seine Familie hereinbricht, führte in unserem Vaterlande zu 
dem Erlasse des Reichsgesetzes vom 7. Juni 1871 »betreffend die 
Verbindlichkeit zum Schadenersatz für die bei dem Betriebe von 
Eisenbahnen, Bergwerken ic. herbeigeführte Tödtung und Körper
verletzungen* (des Hastpflichtgesetzes). Nach dem §. 2 dieses Gesetzes') 
hastet für Unfälle bei dem Betriebe eines Bergwerks, Steinbruchs, 
einer Gräberei oder einer Fabrik der Unternehmer, jedoch nur dann, 
wenn der Verunglückte (oder seine Hinterbliebenen und bergt.) 
ein Verschulden des Unternehmers (oder eines seiner Bevoll
mächtigten oder eines Repräsentanten oder einer zur Leitung oder 
Beaufsichtigung des Betriebes oder der Arbeiter angenommenen 
Person) nachweist. Diese den Verunglückten auferlegte schwierige

*) Der §. 1 des Gesetzes handelt von Eisenbahnunfällen und bestimmt, 
daß, weim bei dem Betriebe einer Eisenbahn ein Mensch getödtet oder körperlich 
verletzt wird, der Betriebsunternehmer hastet, sofern er nicht beweist, daß der 
Unfall durch höhere Gewalt oder durch eigenes Verschulden des Getüdteten oder 
Verletzten verursacht worden ist.

M u g d a n, Unfallvers.-Gesktz.



2 Einleitung.

Beweislast war es, die von vorn herein den Mißerfolg des Hastpflicht
gesetzes entschied, soweit es die durch Betriebsunfälle geschädigten 
gewerblichen Arbeiter entschädigen wollte; sie verursachte es, daß es 
zu den größten Seltenheiten gehörte, wenn ein verunglückter Arbeiter 
eine Entschädigung erhielt, ohne den Weg eines schwierigen, kost
spieligen Prozesses gegangen zu sein. Diese Prozesse waren schon 
deswegen die Regel, weil die Unternehmer, welche nicht nur für ihr 
Verschulden, sondern auch für das ihrer Betriebsbeamten hafteten, 
sich für das ihnen auferlegte Risiko bei Privatversicherungsgesellschaften 
versicherten, und die letzteren sich zur Zahlung von Entschädigung 
in den meisten Fällen nur dann verstanden, wenn der Unternehmer 
durch rechtskräftiges Urtheil zur Zahlung dieser Entschädigung ver- 
urtheilt war. Es kam aber auch vor, daß wenn der Verunglückte 
von seinem Arbeitgeber eine Entschädigung erstritten hatte, er dennoch 
leer ausging, weil der Arbeitgeber zahlungsunfähig war, und schließlich 
blieb der Verunglückte in den zahlreichen Fällen ohne jeden Anspruch 
auf Entschädigung, in denen der Unfall durch Zufall, durch sein Ver
schulden oder das seiner Mitarbeiter hervorgerufen war.

Unter diesen Umständen mußte die Gesetzgebung versuchen, auf 
eine andere Weise die Arbeiter gegen die wirthschastlichen Folgen der 
bei der Arbeit eintretenden Unfälle in möglichst weitem Umfange 
sicherzustellen. Dies ist durch die deutschen Unfallversicherungö- 
gesetze geschehen, die den Entschädigungsanspruch des verunglückten 
Arbeiters nicht mehr nach dem Grundsätze des Schadenersatzes beur
theilen, sondern dafür eine auf dem Boden des öffentlichen Rechts 
beruhende Fürsorge für die durch Betriebsunfälle Verletzten und für 
die Hinterbliebenen der durch solche Unfälle Getödteten geschaffen haben.

Am 1. Oktober 1885 ist das erste Unfallversicherungsgesctz in 
Kraft getreten, das auf die Angestellten der Industrie beschränkte 
und deshalb »Gewerbe-Unfallversicherungsgesetz* genannte Gesetz vom 
6. Juli 1884. In den Jahren 1885 bis 1887 kamen die anderen 
Unfallversicherungsgesetze — für die Angestellten der öffentlichen Be
triebe des Reiches und des Staates, der Eisenbahnen und der Land- 
und Forstwirthschast und bei Bauten — zu Stande. Im letzten 
Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts hat sich die Nothwendigkeit, 
diese Gesetze gemäß den bei ihrer Durchführung gemachten Erfahrungen 
zu ändern, herausgestellt, und so sind denn nach langjährigen Vor
bereitungen und eingehenden Berathungen — ein Abänderungsentwurf



gelangte 1897 an den Reichstag und wurde auch in der Kommission 
durchberaten, kam aber nicht zu endgültiger Beschlußfassung — im 
Jahre 1900 die Unfallversicherungsgesetze durchgreifend verändert 
worden.

Diese neuen Unfallversicherungsgesetze bestehen
1. aus einem Gesetze, das die hauptsächlichsten und für den ganzen 

Umfang der Unfallversicherung gleichmäßig geltenden Aender
ungen, vor Allem die Bestimmungen über Schiedsgerichte und 
Reichsversicheningsamt, enthält und das Hauptgesetz genannt wird.

2. aus dem Gewerbe-Unfall-Versicherungsgesetz,
3. aus dem Unfall-Versicherungsgesetz für Land- und Forstwirthschaft,
4. aus dem Bau-Unfallversicherungsgesetz,
5. aus dem See-Unfallversicherungsgesetz.

Durch das Gewerbe-Unfallversicherungsgesetz ist für alle 
Arbetterund unteren Betriebsbeamten—letztere soweit ihrJahresarbeits- 
verdienst an Lohn oder Gehalt 3000 M. nicht übersteigt —, welche 
in der Industrie, als Bauarbeiter, in den Betrieben der Eisenbahn, 
Post, Telegraphie, Heeres- und Marineverwaltung, in bestimmten, 
mit besonderer Gefährlichkeit verbundenen Handwerksbetrieben und in 
einzelnen anderen Betrieben, bei denen eine hohe Unfallsgefahr besteht, 
beschäftigt sind, der gesetzliche Zwang zur Versicherung gegen die 
Folgen der bei dem Betriebe sich ereignenden Unfälle eingeführt 
worden (§. 1')); durch Statut kann dieser Zwang auch erstreckt 
werden auf Betriebsbeamte mit einem 3000 M. übersteigenden 
Jahresarbeitsverdienst, aufHausgewerbetreibende und auch auf Betriebs
unternehmer, deren Jahresarbeitsverdienst 3000 M. nicht übersteigt, 
oder die nicht regelmäßig 2 Lohnarbeiter beschäftigen; derartige Be
triebsunternehmer können auch freiwillig der Versicherung beitreten, 
ebenso wie auch für Betriebsunternehmer mit einem höheren Jahres
arbeitsverdienst statutarisch diese Selbstversicherung zugelassen werden 
kann (§. 5). Nur für solche Unfälle, die den Tod oder eine Gesund
heitsstörung herbeigeführt haben, welche noch bei Beginn der 14. Woche 
nach Eintritt des Unfalls nicht beseitigt ist, besteht ein gesetzlicher 
Entschädigungsanspruch (§. 9); Unfälle, deren Folgen schon während

*) Die Paragraphen, bei denen ein Hinweis auf ein Gesetz fehlt, gehören 
zum Gewerbe.Nnfall.Dersicherungsgesetz.



der ersten 13Wochen ohne Beeinträchtigung derErwerbsfähigkeit beseitigt 
sind, werden nach dem G.U.V.G. nicht entschädigt (doch vergl. §. 13 
Abs. II). Für diese Zeit haben, wenn nicht der Tod des Verletzten 
eingetreten ist, die Krankenkassen (oder Gemeindekrankenversicherung) 
einzutreten (§. 25) oder der Betriebsunternehmer, falls der Verletzte 
einer Krankenkasie nicht angehörte (§. 12 Abs. II); dabei wird vom 
Beginne der 5. Woche ab ein erhöhtes Krankengeld gewährt (§. 12 
Abs. I); doch können auch die Träger der Unfallversicherung, die 
Berufsgenoffenschaften, in den ersten 13 Wochen nach Eintritt des 
Unfalls die Behandlung des Verletzten übemehmen (§. 76c K.V.G.) 
und sie können auch nach Ablauf der 13 Wochen die Behandlung des 
Verletzten der Krankenkasse, der er angehört oder angehört hat, über
tragen (§. 11).

Die Versicherung erfolgt durch die Berufsgenossenschaften, welche 
Vereinigungen der Unternehmer der verficherungspflichtigen Betriebe 
darstellen. Die B.Gn. sind für bestimmte Bezirke gebildet — ent
weder für das ganze Reichsgebiet oder Theile desselben — und um
fassen innerhalb derselben alle Betriebe derjenigen, nach Möglichkeit 
verwandten Gewerbszweige, für die sie errichtet find (§. 28). Mitglied 
der B.G. muß jeder Unternehmer eines versicherungspflichtigen Be
triebes werden, der seiner Eigenart und seinem Sitze nach zu dem 
Bereich der B.G. gehört (§. 55). Die B.Gn. können, behufs De
zentralisation der Verwaltung und Vertheilung des Risikos, Sektionen 
mit Sektionsvorständen und Sektionsversammlungen einrichten, auch 
als örtliche Organe der Genossenschaft Vertrauensmänner bestellen 
(§. 38). Die letzteren sowohl, als auch die Mtglieder der Vorstände 
verwalten ihr Amt als unentgeltliches Ehrenamt und dürfen nur 
eine Entschädigung für den ihnen durch Wahrnehmung der Genossen- 
schastsgeschäste erwachsenen Zeitverlust erhalten (§. 44). Außerdem 
dürfen besoldete Beamte angestellt werden, von denen der Geschäfts
führer bestimmte, sonst dem Vorstande obliegende Geschäfte wahr
nehmen darf (§§. 42,48). Die B.Gn. erledigen ihre Angelegenheiten 
unter voller Selbstverwaltung, sie regeln ihre innere Verwaltung 
sowie ihre Geschäftsordnung durch ein von der Genossenschaftsver
sammlung zu beschließendes Statut. An der Spitze der B.G. steht 
der Vorstand, der von der Genossenschaftsversammlung gewählt wird; 
die letztere besteht entweder aus sämmtlichen Mitgliedem oder aus 
Delegirten derselben (§§. 38, 41, 42). Die Aufsicht über die B.Gn.



übt das Reichsverficherungsamt (§. 125) aus. Diese Behörde besteht aus 
einem Präsidenten, zwei Direktoren und einer Anzahl sonstiger 
ständiger, vom Kaiser auf Lebenszeit ernannter Mitglieder, außerdem 
aber aus nichtständigen Mitgliedern, von denen sechs vom Bundes
rathe, und zwar mindestens vier aus seiner Mitte, und je sechs als 
Vertreter der Arbeitgeber und als Vertreter der Versicherten gewählt 
werden (§. 11 H.G.), für die auch in genügender Zahl Stellvertreter 
zn wählen sind. Neben dem Reichsversicherungsamte können für die
jenigen B.Gn., deren Bezirk über die Grenzen eines Bundesstaates 
nicht hinausgeht, aus Kosten und unter der Aufsicht dieses Bundes
staates Landes-Versicherungsämter errichtet werden, die ähnlich wie 
das Reichs-Versichernngsamt organisirt sind (§. 21 H.G. und §. 127). 
An die Stelle der Genossenschastsorgane treten für die Betriebe des 
Reiches und des Staates sogenannte Ausführungsbehörden (§. 128).

Die Aufbringung der Mittel erfolgt bei den, dem G.U.V.G. 
unterstehenden B.Gn. durch eine Umlage, nach Bedarf der Ausgaben 
des abgelaufenen Kalenderjahres (§§. 29, 99). Die Umlage wird auf 
die Betriebe vertheilt und zwar nach den in diesen verdienten Löhnen 
und nach der Durchschnittsgesahr des betreffenden Gewerbezweiges 
(§. 29). Diese Durchschnittsgefährlichkeit wird innerhalb jeder B.G. 
nicht für den einzelnen Betrieb, sondern für die in der B.G. ver
tretenen Gewerbezweige, berechnet und durch sogenannte Gefahren
ziffern ausgedrückt, die in Gefahrentarifen zusammengestellt werden 
(§. 49). Da die Verschiedenheit der Gefährlichkeit für die Belastung 
der B.Gn. eine große Rolle spielt, so haben die B.Gn. die Befugniß, 
Unfallverhütungsvorschriftcn zu erlaffen (§. 112). Die versicherten 
Arbeiter rc. sind niemals Mitglieder der B.G. und tragen zu den 
Ausgaben der letzteren nichts bei. Diese Ausgaben bestehen aus den 
Verwaltungskosten, den Kosten für die Feststellung der Entschädigung, 
den Entschädigungsbetrügen und den gesetzlich (§. 34) festgestellten 
Einlagen in den Reservefonds.

Der von der B.G. zu leistende Schadenersatz umfaßt 1. die Ge
währung freier ärztlicherBehandlung, Arznei,sonstigerHeilmittel,Krücken, 
Stützapparate u.dergl.; 2. eine Rente für die Dauer der Erwerbsunfähig
keit (§.9). Im Falle der Tödtung wird Sterbegeld und Hinterbliebenen
rente gewährt (§§. 15 bis 21). Die Höhe der Unfallrente richtet sich nach 
dem Grade der, durch den Unfall herbeigeführten Erwerbsunfähigkeit und 
wird in Prozenten der Vollrente, die bei völliger Erwerbsunfähigkeit zu
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gewähren ist, gewöhnlich ausgedrückt. Die Vollrente wird nach dem 
Jahresarbeitsverdienst berechnet, als welcher zumeist das 300 fache 
des durchschnittlichen täglichen Arbeitsverdienstes des Verletzten im 
letzten Jahre vor dem Unfälle gilt (§. 10). Die Vollrente beträgt 
7a des ermittelten Jahresarbeitsverdienstes; übersteigt -er letztere die 
Höhe von 1500 Mark, so wird der übersteigende Betrag nur mit'/, 
angerechnet. Die Rente für die Wittwe und jedes Hinterbliebene 
Kind, bis zum 15. Lebensjahre des letzteren, beträgt 20 pCt. des 
anrechnungspflichtigen Jahresarbeitsverdienstes, zusammen aber nicht 
mehr als 60 pCt. desselben (§. 16, 20). Die Höhe des Schaden
ersatzes wird von den Organen der B.G. festgestellt (§. 69), nachdem 
in der Regel eine ottspolizeiliche Untersuchung des Unfalls voran
gegangen ist (§. 64). In den Fällen, in denen die Bewilligung 
einer Entschädigung abgelehnt oder nur eine Theilrente festgestellt 
werden soll, ist vorher der behandelnde Arzt des Verletzten zu hören 
(§. 69 Abs. III). Gegen die Feststellung kann der Entschädigungs
berechtigte Berustmg an das Schiedsgericht einlegen (§. 76 ff.). Jedes 
dieser Schiedsgerichte besteht aus einem Vorsitzenden und je zwei 
Beisitzern aus dem Stande der Arbeitgeber und der Versicherten. 
Bei seinen Verhandlungen sollen in der Regel ärztliche Sachver
ständige zugezogen werden, die von dem Schiedsgerichte zu Beginn 
des Jahres nach Anhörung der zuständigen Aerzteverttetung gewählt 
werden (§§. 3—10 H.G.). Gegen die Entscheidung -es Schieds
gerichts steht -er B.G. und dem Entschädigungsberechtigten der 
Rekurs an das Reichsversicherungsamt (oder Landesversicherungsamt) 
zu (§. 80). Die Entscheidung des letzteren ist endgültig; sie erfolgt 
in der Besetzung von fünf Mitgliedern, unter denen sich je ein Ver- 
tteter der Arbeitgeber und der Versicherten befinden muß und unter 
Zuziehung von zwei richterlichen Beamten (§. 16 H.G.). Weder aus 
der Berufung noch aus dem Rekurs erwachsen dem Versicherten Kosten; 
nur dann ist das Schiedsgericht und R.V.A. (L.V.A.) befugt, ihm 
Kosten des Verfahrens zur Last zu legen, wenn er dieselben durch 
Muthwillen oder durch ein auf Verschleppung oder Irreführung 
berechnetes Verhalten veranlaßt hat (tz§. 10 u. 28H.G.). Die Kosten 
des Schiedsgerichts werden von den B.Gn. (Ausfühningsbehörden), 
die des R.V.A. und des Verfahrens vor demselben, durch das Reich, 
die der Landesversicherungsämter und des Verfahrens vor denselben, 
durch den betreffenden Bundesstaat bestritten (§§. 10, 19, 21 H.G.).



Die Auszahlung der Entschädigungen erfolgt aus Anweisung der 
Genoffenschaftsvorstände durch die Postanstalten (§. 97); binnen acht 
Wochen nach Ablauf jedes Rechnungsjahres haben die Postbehörden 
den einzelnen Genoffenschastsvorständen Nachweisungen dieser geleisteten 
Zahlungen zuzustellen und die Kaffen zu bezeichnen, an welche die 
Rückerstattung zu erfolgen hat (§. 98).

Von diesen hier kurz skizzirten wichtigsten Bestimmungen des 
G.U.V.G. weichen die anderen Unfallversicherungsgesetze in einigen 
Punkten, die sich zumeist auf die Organisation und Aufbringung -er 
Mittel beziehen, ab. Diese Abweichungen find durch die Verschieden
heit des Geltungsbereiches der einzelnen Gesetze bedingt; für den Arzt 
sind sie von geringerer Bedeutung.

Die Bestimmungen des G.U.V.G., die den Arzt vorzüglich an
gehen, insbesondere die Bestimmungen der §§. 8, 9, 11, 13, 22, 23, 
63, 64, 65, 69, 76, 80, 88, 112 und 125 sind auch in den anderen 
Unfallversicherungsgesetzen enthalten; im See-Unfallversichenmgsgesetze, 
soweit sie sich auf die Anzeige und Untersuchung der Unfälle beziehen, 
mit den aus der Eigenheit des See-Schifffahrtsbetriebes sich ergeben
den Veränderungen.





I.

Ersetz,
betreffend

die Abänderung -er Unfallverjicherimgsgesehe,
vom 30.3mti 1900,

in der

Fassung der Bekanntmachung vom 5. Juli 1900.
(R.G.A. S. 573.)

Abänderung der bisherigen Gesetze.
§1.

I. Das Unfallversicherungsgesetz vom 6. Juli 1884 (Reichs- 
Gesetzbl. S. 69), der Abschnitt A des Gesetzes, betreffend die Unfall- 
und Krankenversicherung der in land- und forstwirthschaftlichen Be
trieben beschäftigten Personen, vom 5. Mai 1886 (Reichs-Gesetzbl. 
S. 132), das Gesetz, betreffend die Unfallversicherung der bei Bauten 
beschäftigten Personen, vom 11. Juli 1887 (Reichs-Gesetzbl. S. 287) 
und das Gesetz, betreffend die Unfallversicherung der Seeleute und 
anderer bei der Seeschifffahrt betheiligter Personen, vom 13. Juli 
1887 (Reichs-Gesetzbl. S. 329) erhalten die aus den Anlagen ersicht
liche Fassung.

II. Das Gesetz über die Ausdehnung der Unfall- und Kranken
versicherung vom 28. Mai 1885 (Reichs-Gesetzbl. S. 159) wird auf
gehoben.

III. Wo in Gesetzen auf Bestimmungen Bezug genommen wird, 
welche hiemach abgeändert oder aufgehoben werden, sind damnter die 
an deren Stelle getretenen Bestimmungen zu verstehen.
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Errichtung neuer BerufSgenoffenschasten.
§• 2.

I. Die Errichtung von Berufsgenossenschaften für die durch §. 1 
des Gewerbe - Unfallversicherungsgesetzes der Unfallversicherung neu 
unterstellten Gewerbszweige oder deren Zutheilung zu bestehenden 
Berufsgenossenschaften erfolgt durch den Bundesrath nach Anhörung 
von Vertretern der betheiligten Gewerbszweige und Genossenschaften.')

II. Bis zur Genehmigung der Statuten der auf Grund dieses 
Gesetzes errichteten Berufsgenossenschaften können durch Beschluß des 
Bundesraths aus den auf Grund der Gesetze vom 6. Juli 1884 
(Reichs-Gesetzbl. S. 69). vom 28. Mai 1885 (Reichs-Gesetzbl. S. 159), 
vom 11. Juli 1887 (Reichs-Gesetzbl. S. 287) und vom 13. Juli 1887 
(Reichs-Gesetzbl. S. 329) errichteten Berufsgenossenschaften, ohne 
Rücksicht auf die in diesen Gesetzen vorgeschriebenen Voraussetzungen, 
nach Anhörung der betheiligten Genossenschaftsvorstände Gewerbs
zweige ausgeschieden und einer anderen Berufsgenossenschast zugetheilt 
werden.

III. Zn den neu errichteten Bemfsgenossenschasten wird das 
Statut durch eine konstituirende Genossenschaftsversammlung beschlossen. 
Diese besteht aus Delegirten von Handelskammern, Gewerbekammern 
oder ähnlichen wirthschastlichen Vertretungen, welchen die Unter
nehmer der betreffenden Gewerbszweige angehören. Die Landes- 
Zentralbehörden bezeichnen diejenigen Stellen, welche zur Entsendung 
von Delegirten befugt sein sollen, und bestimmen für jede derselben 
unter Berücksichtigung ihrer wirthschastlichen Bedeutung die Zahl 
der Delegirten. Erstreckt sich der Bezirk der Berufsgenossenschast 
über das Gebiet eines Bundesstaates hinaus, so werden die zur Ent
sendung von Delegirten befugten Stellen und die Zahl der einer 
jeden derselben zustehenden Delegirten nach Benehmen mit den 
betheiligten Landesregierungen vom Reichskanzler bestimmt.')

IV. Die Berufung der konstituirende» Genossenschastsversammlung 
und die Leitung ihrer Verhandlungen erfolgt bis zur Wahl eines 
provisorischen Vorstandes durch das Reichs-Versicherungsamt.

V. Bei den neu errichteten Genossenschaften endet die erste Wahl
periode der Vertreter der Arbeiter mit dem 1. Januar 1906.s)

') Die Berufsgenossenschaften, die auf Grund des Unfallversicherungs
gesetzes vom 6. Juli 1884 entstanden sind, sind fast alle durch freie Verein-
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barung der Betriebsunternehmer, für welche eine Berufsgenoffenschaft gebildet 
werden sollte, zu Stande gekommen. Die bei der Bildung zu beobachtenden 
Vorschriften sind in den §§. 12—15 des Gesetzes vom 6. Juli 1884 ent
halten; dieselben sind, als entbehrlich, aufgehoben worden (vergl. Anm. 1 zu 
§ 28 G.U.V.G). Es kann sich überhaupt nur uni die Errichtung sehr 
wenig neuer Berufsgenoflenschaften handeln. Bis zum 15. November 1901 
ist nur eine einzige neue errichtet worden, nämlich am 9. November 1901 die 
„Schmiede-Berufsgenoffenschaft".

s) Bei der neuerrichteten „Schmiede-Berufsgenoffenschaft" bestand die 
constituirende Genoffenschaftsversammlung aus 43 dem Schmiedehandwerk 
angehörenden Delegirten der Handwerkerkammern, der Gewerbekammern, 
des JnnungsverbandeS, „Bund deutscher Schmiede-Innungen", der sechs Eisen- 
und Stahl-Berufsgenoffenschaften und der Rheinisch-Westfälischen Maschinen
bau- und Heimindustrie-Berufsgenoffenschaft.

3) Dergl. §. 114 G.N.D.G. Abs. III.

Schiedsgerichte.
§• 3.

I. Die Entscheidung von Streitigkeiten über Entschädigungen 
ans Grund der Nnfallversicherungsgesetze') wird den gemäß §§. 103 ff. 
des Jnvalidenversicherungsgesetzes errichteten Schiedsgerichten über

tragen.') Diese sichren fortan die Bezeichnung: „Schiedsgericht für 
Arbeiterversichernng" mit Angabe des Bezirkes und des Sitzes. Bei 
Streitigkeiten über Entschädigungen für die Folgen von Unfällen 
in Betrieben, für welche zugelassene besondere Kasseneinrichtungen 
bestehen (§§. 8, 10, 11 des Jnvalidenversicherungsgesetzes), treten die 
für diese errichteten Schiedsgerichte an die Stelle der Schiedsgerichte 
für Arbeiterversichernng. *)

H. Die bisherigen Schiedsgerichte für die einzelnen Berufs- 
genossenschasten und Ausfiihnmgsbehörden *) werden aufgehoben. 
Die bei diesen Gerichten schwebenden Streitigkeiten gehen in der 
Lage, in welcher sie sich zu dem im §. 25 Abs. 1 bezeichneten Zeit
punkte befinden, auf die nach diesem Gesetze zuständigen Schieds
gerichte über und sind von diesen zu erledigen.")

0 Vergl. §. 76 Abs. 1 G.U.V.G. Diese Bestimmung ist gleichlautend 
mit §. 82.Abs. 1 L.U.V.G. und §. 80 Abs. I S.U.V.G., sie gilt auch nach 
§. 37 Abs..I B.U.V.G. für das letztere.

-) Für den Bezirk jeder Landes-Versicherungsanstalt ist mindestens ein 
Schiedsgericht zu errichten, das aus einem, aus der Zahl der öffentlichen
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Beamten von der Centralbehörde des Bundesstaates, in dem der Sitz des 
Schiedsgerichtes sich befindet, zu ernennenden Vorsitzenden und aus Beisitzem 
besteht. Für den Vorsitzenden ist in gleicher Weise mindestens ein Stellver
treter zu »nennen; die Beisitzer werden in der durch das Statut der Ver
sicherungsanstalt bestimmten Zahl von dem Ausschüsse der Versicherungsanstalt, 
und zwar zu gleichen Theilen in getrennter Wahlhandlung von den Arbeit
gebern und den Versicherten nach einfacher Stimmenmehrheit gewählt. (§§. 103, 
104 JVG.) Die Zuziehung der Beisitzer erfolgt in der Regel nach einer 
im voraus aufgestellten Reihenfolge, doch darf der Vorsitzende des Schieds
gerichts aus besonderm, aktenkundig festzustellenden Gründen hiervon abgehen. 
Das Schiedsgericht entscheidet in der Besetzung von fünf Mitgliedern, unter 
denen sich je zwei Arbeitgeber und zwei Versicherte befinden müssen; es fällt 
seine Entscheidungen mit Stimmenmehrheit. Das Schiedsgericht ist befugt, 
Zeugen und Sachverständige zu vernehmen und zu vereidigen. (§. 106 
J.V.G.) Hinsichtlich der Verpflichtung, sich als Zeuge oder Sachverständiger 
vernehmen zu lassen und die Aussagen eidlich zu erhärten, finden die Be
stimmungen Anwendung, die für das Verfahren vor den ordentlichen Gerichten 
durch die Civilprozeßordnung festgesetzt sind. Das Schiedsgericht kann also 
gegen Zeugen und Sachverständige, welche sich nicht rechtzeitig in den 
Sitzungen einfinden oder ihre Aussagen oder ihre Eidesleistung grundlos 
verweigern, eine Geldstrafe bis zu 300 M. festsetzen. Für die Gebühren 
der Aerzte als Zeugm oder Sachverständige ist die für das Reich geltende 
„Gebührenordnung für Zeugen und Sachverständige vom 20. Mai 1898" 
maßgebend, aber nach §. 13 dieser Gebührenordnung nur dann, wenn in 
dem betreffenden Bundesstaate keine besonderen Taxvorschriften für ärztliche 
Sachverständige bestehen, was nur in sehr wenigen Bundesstaaten, in Lübeck 
und Oldenburg, der Fall ist. Die landesgesetzlichen Tarvorschriften hierüber 
weichen sehr erheblich von einander ab (vergl. Anhang Nr. 4).

Die Ensscheidung des Schiedsgerichts erfolgt auf Grund mündlicher 
Verhandlung und zwar in öffentlicher Sitzung; die Oeffentlichkeit kann nur 
aus Gründen des öffentlichen Wohles oder der Sittlichkeit ausgeschlossen 
werden. Die Verhandlung erfolgt in der Regel an dem Orte, an dem das 
Schiedsgericht seinen Sitz hat, indeß ist der Vorsitzende des Schiedsgerichtes 
befugt, das letztere zu einer Sitzung an einem anderen Orte feines Bezirkes 
zu berufen, wenn dies zur Ersparniß an Kosten oder Reisen, zur Aufklärung 
des Sachverhalts oder zur Erleichterung der Beweisaufnahme zweckmäßig 
erscheint. (Kaiser!. Verordnung vom 6. December 1899.)

Bisher sind in Deutschland 94 „Schiedsgerichte für Arbeiterversicherung" 
eingerichtet, sodaß in dem Bezirk einer Landesversicherungsanstalt fast 
immer mehr als ein Schiedsgericht besteht, in Preußen eines für jeden 
Regierungsbezirk und die Stadt Berlin.
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J) Zugelassene Kasseneinrichtungen, d. h. solche, bei Jetten verficherungs- 
pflichtige Personen der gesetzlichen Versichemngspflicht gegen Invalidität 
genügen können, sind 1. die Penfionskaffe für die Arbeiter der preußischen 
Staatseisenbahnverwaltung, 2. die Arbeiterpensionskafle der bahr. Staats
eisenbahnverwaltung, 3. die Pensionskasse für die Arbeiter der sächs. Staats- 
eisenbahnverwaltung, 4. die Arbeiterpensionskasse für den Bereich der badi- 
schen Staatseisenbahn- und Bodensee-Dampfschifffahrts- und der Groß- 
herzogl. Salinen-Berwaltung, 5. die Pensionskasse für die Arbeiter der 
Reichseisenbahnverwaltung in Elsaß-Lothringen, 6. Norddeutsche Knappschafts- 
Pensionskasse in Halle a. S-, 7. die Knappschaftskaffe des Saarbrücker 
Knappschaftsvereins zu St. Johann-Saarbrücken, 8. der Allgemeine Knapp
schaftsverein zu Bochum, 9. Allgemeine Knappschafts-Pensionskaffe für das 
Königreich Sachsen in Freiberg i. S. Für die Arbeiter rc. der Preuß. 
Staatseisenbahnverwaltung find 21 Schiedsgerichte, für jede Eisenbahn- 
direction eins, errichtet worden, für die Arbeiter rc. in den Betrieben der 
Nordd. Knappschaftspensionskaffe zwei, für die Arbeiter rc. in Betriebm der 
übrigen zugelassenen Kaffeneinrichtnngen je eins, so daß es im Ganzen 30 
derartige Schiedsgerichte giebt, bereit Einrichtung genau derjenigen der all
gemeinen Schiedsgerichte entspricht*).

*) Bei den fiskalischen Betrieben für die Post-, Telegraphen-, Marine- und 
Heeresverwaltung tritt an Stelle der Berufsgenoflenschaft eine AuSführungs- 
behörde (vergl. §. 128 G.N.B.G.) und ebenso bei Bauarbeiten deS Reiches 
und eines Bundesstaates, sowie bei solchen eines Kommunalverbandes oder 
einer anderen öffentlichen Korporation, wenn die Landescentralbehörde den 
Verband oder die Korporation zur Uebernahme der durch die Versichemng 
entstehenden Lasten für leistungsfähig erklärt hat (§. 42 B.U.D.G.); das 
Gleiche ist bei landwirthschaftlichen Betrieben der Fall, welche auf Rechnung 
des Reichs oder eines Bundesstaates verwaltet werden (§. 134 L.U.V.G.) 
und im Bereiche des S.U.V.G. nach §. 129 dieses Gesetzes.

s) Früher bestand auf dem Gebiete der Unfallversicherung der Grund
satz, daß für jede Berufsgenoffenschaft, oder sofern dieselbe in Sektionen 
eingetheilt war, für jede Sektion, ferner für jede Ausführungsbehörde bei 
Staatsbetrieben, welche den Berufsgenoffenschaften nicht angeschlossen warm, 
sowie bei den Aufsichtsbehörden der für leistungsfähig erklärten Kommunal
verbände je ein Schiedsgericht errichtet werden mußte, und daß der Bundes
rath nur innerhalb der einzelnen Berufsgenossenschaft Schiedsgerichte nach 
engeren örtlichen Bezirken zulaffm (aber nicht anordnen) konnte. Die Be
zirke der Schiedsgerichte fielen hiemach mit den Bezirken der Berufsgenoffen- 
schaften, Sektionen und Ausfühmngsbehörden fast immer zusammen. Daher

*) Nach §. 11 J.B.G. ist auch die See-Berufsgenossenschaft zur Errichtung 
einer eignen Kasseneinrichtung behufs Durchführung der Invalidenversicherung 
ermächtigt; sie hat aber bisher von dieser Einrichtung keinen Gebrauch gemacht.
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waren namentlich J>ie Bezirke der Schiedsgerichte bei den gewerblichen Be- 
rufsgenossenschaften oft übermäßig groß, sie umfaßten oft mehrere Bundes- 
staaten oder mehrere preußische Provinzen; das Schiedsgericht der Reichs- 
postverwaltung umfaßte gar das Gebiet des gestimmten Reiches, mit 
Ausnahme von Bayem und Württemberg. Die zu große Ausdehnung der 
Bezirke der Schiedsgerichte hatte zur Folge, daß die Rechtsuchenden nur mit 
Mühe in der Lage waren und oft darauf verzichten mußten, ihre Sache 
persönlich zu vertreten, und daß die Kosten für die Beisitzer und die Sach- 
verständigen sehr hohe waren, da sie oft weite Reisen zurücklegen mußten, 
um an den Ort des Gerichtes zu kommen. Andrerseits waren Schieds- 
gerichte für die Arbeiter schwach entwickelter Industriezweige sehr gering 
beschäftigt, so daß regelmäßige Sitzungen in kürzeren Zwischenräumen nicht 
abgehalten, sondem die Termine der Kostenersparniß wegen oft sehr lange 
hinausgeschoben wurden. Ein regelmäßiger Geschäftsgang entwickelte sich 
auch nicht bei den, in der Regel kleinen und mit den Bezirken einer 
Gemeinde oder eines Kreises zusammenfallenden Schiedsgerichten für Aus- 
führungsbehörden der für leistungsfähig erklärten Kommunalverbände. In 
Folge der geschilderten Mißstände war es auch meist sehr schwer, für die 
Schiedsgerichte geeignete Vorsitzende zu finden: waren die Geschäfte sehr 
umfangreich, konnten sie von einem Beamten im Nebenamte nicht wahrge
nommen werden, und waren sie geringfügig, so erlangten die Beamten schwer 
die für diese besondere Art der Rechtsprechung notwendige Erfahrung und 
hatten sich zu jeder Sitzung aufs Neue hineinzuarbeiten. Eine gründliche 
Abhilfe aller dieser Mängel war nur durch die Errichtung territorialer 
Schiedsgerichte zu erreichen. Bei diesen ist den Rechtsuchenden das 
persönliche Erscheinen im Termin sehr leicht, die Ausgabe für die Beisitzer 
und Sachverständigen, die nun nur kürzere Strecken zurückzulegen haben, 
weit geringer, und vor Allem ist der Geschäftsgang ein regelmäßiger, wo
durch die Streitfälle rascher erledigt werden. (Begr. 1900 S. 18—20.) 
Diese neuen Schiedsgerichte für Arbeiterversicherung sind fast alle reich be
schäftigte, große Specialgerichte, deren Vorsitz die Arbeitskraft eines Beamten 
vollauf ausfüllt. Man hat gegen diese territorialen Schiedsgerichte einge
wandt, daß über Entschädigungsansprüche der Arbeiter bei Betriebsunfällen 
nur Arbeiter und Arbeitgeber des gleichen Gewerbes ein richsiges Urtheil 
haben können; als stichhaltig kann dieser Einwand schon um deswillen nicht 
gehalten werden, da nur für einen sehr kleinen Theil der die Berufsgenoffen- 
schaft zur Entschädigung verpflichtenden Unfälle eine specielle Kenntniß des 
betreffenden Berufszweiges zur richtigen Entscheidung erforderlich ist, und 
auch in diesen Fällen diese Kenntniß von einem Sachverständigen den 
Richtern verschafft werden kann. Würde der Einwand richtig sein, so müßte 
man logischerweise fordem müssen, daß dem Vorsitzenden des Schieds
gerichts, der immer nur juristische oder verwaltungsrechtliche Vorbildung hat,
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bei dem Urtheile über die Höhe der Entschädigung kein Stimmrecht zusteht, 
ganz abgesehen davon, daß die Berufsgenossenschaften sich oft aus sehr ver- 
schieden gearteten Betrieben zusammensetzen — so gehören zur Nahrungs- 
mittel-Jndustrie-Berufsgenoffenschaft unter anderen die Bäckereien, die Kon
servenfabrikationen, die Schaum- und Obstweinfabrikationen, die Badeanstalten 
— so daß auch oft bei den berufsgenoffenschaftlichen Schiedsgerichten die 
Beisitzer durch ihre Beschäftigung nicht immer als Sachverständige für Streit
fälle der verschiedenen zu ihrer Berufsgenossenschaft gehörenden Betriebe 
gelten konnten (vergl. auch §. 7 Abs. II dieses Gesetzes).

Bon anderer Seite, die an und für sich territorial organisirte Schieds
gerichte für die Rechtsprechung bei der Unfallversicherung befürwortet, wird es 
als ein Mangel angesehen, daß die neuen Schiedsgerichte für Arbeiterver- 
sicherung ein Adnexum der Landes-Versicherungsanstalten geblieben sind. 
Zweifellos wird ihre Thätigkeit in der Unfallversicherung diejenige im Voll
züge der Invalidenversicherung weit überschreiten; in einzelnen Schiedsge
richten sollen sogar die Unfallversicherungssachen 80 pCt. aller zur Ver- 
Handlung kommenden Fälle bilden. Man wird eS auch nicht gutheißen 
können, daß nach Lage der Gesetzgebung (§. 104 Abs. IV, §. 107 Abs. III 
J.V.G. und §. 2 der Kais. Verordn, vom 22. November 1900) der Vor
sitzende des Schiedsgerichts in gewisser Abhängigkeit von dem Vorstande der 
Landesversicherungsanstalt steht: die Unterbeamten des Schiedsgerichts werden 
von betn Vorstande der Landesversicherungsanstalt ernannt, betn letzteren 
stehen die Disciplinarbefugnisse über die Unterbeamten zu, auch die Ent- 
scheidung darüber, ob mehr Bureaukräfte anzustellen sind; ja auch über die 
Beschaffung der Geschäftsräume und Geschäftsbedürfniffe des Schiedsgerichts, 
wozu z. B. die Anschaffung von Büchern gehört, muß sich der Vorsitzende 
des Schiedsgerichts mit dem Vorstände der Landesversicherungsanstalt in 
Einvernehmen setzen. Es scheint, daß hierbei doch schon im ersten Jahre 
des Bestehens der „Schiedsgerichte für Arbeiterversicherung" häufig Diffe- 
renzen zwischen den Vorsitzenden der Schiedsgerichte und den Vorständen 
der Landesversicherungsanstalten vorgekommen sind. (Arb.Vers. XVIII S. 8, 
41, 658, 699; Bericht übet den XV. ordentlichen Berufsgenoflenschaststag 
S. 20ff.) Indeß kommen diese Mißverhältnisse gegenüber den großen Vor
zügen der neuen Schiedsgerichte kaum in Betracht. Da das Reichsver
sicherungsamt die Aufsicht über die Landesversicherungsanstalten hat, so kann 
es durch Verordnungen die Möglichkeit einer Abhülfe bieten, so lange die 
Reichsgesetzgebung sich nicht zu Aenderungen entschließt. Andrerseits be
brüten die neuen „Schiedsgerichte für Arbeiterverficherung den Beginn einer 
Verschmelzung der Organisationen verschiedener Zweige der deutschen Arbeiter- 
versicherung, und dieser Beginn läßt die Hoffnung zu, daß es mit der Zeit 
gelingen werde, die gesammte Arbeiterversicherung einhMich zu gestalten. 
Vielleicht gelingt es, bei der erwarteten Novelle zum KrankenversicherungS-


